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mit dem neuen Investitionssofortprogramm 
möchte die Bundesregierung Investitionen in 
Deutschland gezielt stärken. Vorgesehen sind 
unter anderem verbesserte Abschreibungsmög-
lichkeiten und eine schrittweise Senkung der 
Körperschaftsteuer. Auch für Unternehmen, 
die auf Elektromobilität setzen oder in For-
schung investieren, ergeben sich neue Anreize. 
 
Gleichzeitig wurden im Rahmen eines Arbeit-
nehmerpakets steuerliche Erleichterungen 
beschlossen, die den Alltag vieler Beschäftig-
ter unmittelbar betreffen. Dazu gehören die 
steuerfreie Aktivrente, eine Prämie zur Aufsto-
ckung von Teilzeitstellen und neue Pauscha-
len für den Arbeitsweg und das Homeoffice. 
 
Wie gewohnt werfen wir auch einen Blick 
auf aktuelle Entscheidungen aus Rechtspre-
chung und Verwaltung. Die wichtigsten Ent-
wicklungen haben wir für Sie eingeordnet. 
 
Wir hoffen, dass Sie trotz vieler Veränderungen ei-
nen guten Überblick behalten, und begleiten Sie wie 
gewohnt gern durch das steuerliche Geschehen. 
 
Herzlichst, Ihre
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Durch bessere Rahmen-

bedingungen sollen we-

sentliche Anreize und 

Planungssicherheit für 

Standort- und Investi-

tionsentscheidungen in 

Deutschland geschaffen 

werden. 

AKTUELLE GESETZESÄNDERUNGEN

Der Bundestag hat am Donnerstag,  
26. Juni 2025, den sogenannten Investitions-
Booster beschlossen (BT-DS 21/323). Die 
Abgeordneten haben einen Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen „für ein 
steuerliches Investitionssofortprogramm 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland“ angenommen.  Ein 
gleichlautender Gesetzentwurf der 
Bundesregierung (BT-DS 21/516) wurde 
für erledigt erklärt. Den Entscheidungen 
lagen eine Beschlussempfehlung des 
Finanzausschusses (21/629) sowie ein Bericht 
vom Haushaltsausschuss gemäß Paragraf 96 
der Geschäftsordnung (21/643) zugrunde. 
Im Wesentlichen wurden folgende Inhalte 
beschlossen:

■	 Wiedereinführung und Aufstockung 
der degressiven AfA für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – 
„Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 EStG). 
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die nach dem 30. Juni 
2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft 
oder hergestellt worden sind, kann der 
Steuerpflichtige statt der Absetzung für 
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die 
Absetzung für Abnutzung in fallenden 
Jahresbeträgen bemessen. Die Absetzung 
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen 
kann nach einem unveränderlichen 
Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert 
(Restwert) vorgenommen werden. Dr dabei 
anzuwendende Prozentsatz darf höchstens 
das Dreifache des bei der Absetzung für 
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen 
in Betracht kommenden Prozentsatzes 
betragen und 30 Prozent nicht übersteigen.

■	 Einführung einer arithmetisch-degressiven 
Abschreibung für neu angeschaffte 
Elektrofahrzeuge des Anlagevermögens 
(§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) Bei 
Elektrofahrzeugen nach § 9 Absatz 2 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, die 
zum Anlagevermögen gehören und nach 
dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 
2028 angeschafft worden sind, können 
abweichend von Absatz 1 oder 2 als 
Absetzung für Abnutzung die folgenden 

Beträge in Prozent der Anschaffungskosten 
abgezogen werden: im Jahr der Anschaffung 
75 Prozent, im ersten darauf folgenden Jahr 
zehn Prozent, im zweiten und dritten darauf 
folgenden Jahr jeweils fünf Prozent, im 
vierten darauf folgenden Jahr drei Prozent 
und im fünften darauf folgenden Jahr zwei 
Prozent. Satz 1 kann nur angewendet 
werden, wenn der Steuerpflichtige 
keine Sonderabschreibungen für das 
Wirtschaftsgut in Anspruch genommen hat. 
Absatz 1 Satz 4 gilt nicht

■	 Schrittweise Senkung des Körperschaft-
steuersatzes - ab dem 1. Januar 2028 
von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent  
ab 2032 (§ 23 Absatz 1 KStG):  
Die Körperschaftsteuer beträgt für 
Veranlagungszeiträume bis 2027 15 
Prozent, den Veranlagungszeitraum 2028  
14 Prozent, den Veranlagungszeitraum 2029 
13 Prozent, den Veranlagungszeitraum 2030 
12 Prozent, den Veranlagungszeitraum 2031 
11 Prozent und Veranlagungszeiträume ab 
2032 10 Prozent des zu versteuernden Ein-
kommens.“

■	 Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes 
nach § 34a EStG für nicht entnommene 
Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei 
Stufen auf 27 Prozent (VZ 2028/2029), 26 
Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab 
dem VZ 2032) (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG)

■	 Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei 
der sogenannten Dienstwagenbesteuerung 
für die Begünstigung von Elektrofahrzeugen 
auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 
EStG)

■	 Ausweitung des Forschungszulagenge-
setzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes 
– FZulG) Zu den förderfähigen Auf-
wendungen gehört auch der pauschalisierte 
Betrag für zusätzliche Gemeinkosten und 
sonstige Betriebskosten, die im Rahmen 
eines begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, welches nach 
dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, 
entstanden sind. Die als förderfähige 
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Aufwendungen zu berücksichtigenden 
Gemein- und Betriebskosten betragen 
pauschal 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr 
entstandenen förderfähigen Aufwendungen.

■	 Die Bemessungsgrundlage (die im 
Wirtschaftsjahr entstandenen för-
derfähigen Aufwendungen des Anspruchs-
berechtigten) beträgt höchstens für nach 
dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 
entstandene förderfähige Aufwendungen: 
2.000.000 Euro, nach dem 30. Juni 2020 
und vor dem 28. März 2024 entstandene 
förderfähige Aufwendungen: 4.000.000 
Euro, nach dem 27. März 2024 und vor dem 

1. Januar 2026 entstandene förderfähige 
Aufwendungen: 10.000.000 Euro und nach 
dem 31. Dezember 2025 entstandene 
förderfähige Aufwendungen: 12.000.000 
Euro. Das Bundeskabinett hat am 4. Juni 
2025 den Entwurf des Gesetzes für ein 
steuerliches Investitionssofortprogramm 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
eingebracht (Regierungsentwurf).

	 Durch bessere Rahmenbedingungen sollen 
wesentliche Anreize und Planungssicherheit 
für Standort- und Investitionsentscheidungen 
in Deutschland geschaffen werden. 

In Umsetzung des Koalitionsvertrages hat die 
AG Finanzen der CDU/CSU-BT-Fraktion am 
26. Juni 2025 Eckpunkte zum sogenannten 
„Arbeitnehmerpaket“ beschlossen. Danach 
sollen Arbeitnehmern durch die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen entlastet werden. 

	■ Aktivrente: Mit der Einführung einer soge-
nannten „Aktivrente“ soll mehr Flexibilität 
beim Übergang vom Beruf in die Rente sowie 
Anreize für das Arbeiten im Alter geschaffen 
werden. Wer das gesetzliche Rentenalter 
erreicht hat und freiwillig weiterarbeiten 
will, dessen Gehalt soll bis zu 2.000 Euro 
im Monat steuerfrei bleiben. Der Freibetrag 
für Einnahmen bis zu 2.000 Euro im Monat 
gilt für alle Einkünfte aus selbständiger und 
nicht-selbständiger Arbeit zusätzlich zum 
Grundfreibetrag. Zur Ermöglichung befris-
tetes Weiterarbeiten beim bisherigen Ar-
beitgeber wird das Vorbeschäftigungsverbot 
aufgehoben. Die Aktivrente wird nach drei 
Jahren evaluiert. 

	■ Steuerfreie Überstundenzuschläge: Zuschlä-
ge für Mehrarbeit (Überstunden), die über 
die tariflich vereinbarte beziehungsweise an 
Tarifverträgen orientierte Vollzeitarbeit hin-
ausgehen, sollen steuerfrei gestellt werden. 
Vollzeitarbeit ist dabei eine Wochenarbeits-
zeit von mindestens 34 Stunden (tarifliche 
Regelungen) bzw.  40 Stunden (nicht tariflich 
festgelegte oder vereinbarte Arbeitszeiten). 
Die Regelung zu steuerfreien Überstunden-

zuschlägen wird nach drei Jahren evaluiert. 

	■ Teilzeitaufstockungsprämie: Mit dieser 
Maßnahme soll ein steuerlicher Anreiz zur 
Ausweitung der Arbeitszeit von Teilzeitbe-
schäftigten geschaffen werden. Wenn ein 
Arbeitgeber eine Prämie zur Ausweitung 
der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten 
zahlen will, soll diese Prämie (Sachbezüge 
oder Zuschüsse) steuerlich begünstigt wer-
den. Steuerfrei sind zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber 
an seine teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer 
im Gegenzug für die dauerhafte Erhöhung 
der wöchentlichen Arbeitszeit gewährte 
Leistungen (Sachbezüge oder Zuschüsse), 
soweit sie 225 Euro je Stunde und insgesamt 
4.500 Euro nicht übersteigen. Die Steuerfrei-
heit greift nicht bei bereits bestehenden Re-
gelungen. Die Teilzeitaufstockungsprämie 
wird nach drei Jahren evaluiert.

	■ Entfernungspauschale und Arbeitstagepau-
schale: Die Entfernungspauschale soll zum 
1. Januar 2026 auf 38 Cent ab dem ersten 
Kilometer dauerhaft erhöht werden. Mit 
Blick auf eine Steuervereinfachung durch 
Typisierungen, Vereinfachungen und Pau-
schalierungen soll eine sogenannte Arbeits-
tagepauschale künftig die Entfernungs-
pauschale, die Homeoffice-Pauschale und 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer zusammenfassen.

		  KOALITITONSVERTRAG „ARBEITNEHMERPAKET“

Das „Arbeitnehmer-

paket“ wurde in der 

CDU/CSU-Fraktion 

beschlossen.
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NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG

Die Mitpreisbremse soll 

bis Ende 2029 verlän-

gert werden. 

Zur Verlängerung der Mietpreisbremse liegt 
eine „Formulierungshilfe für die Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD für einen aus der Mitte 
des Deutschen Bundestages einzubringenden 
Gesetzentwurfs zur Änderung der Regelungen 
über di zulässige Miethöhe bei Mietbeginn“ vor. 
Bei der Mietpreisbremse handelt es sich um ge-
setzliche Regeln zur Miethöhe, deren Zweck es 
ist, den Anstieg der Wohnraummieten in den 
Ballungsräumen zu verlangsamen. Die Regeln 
wurden im Jahr 2015 eingeführt und gelten bis-
her bis Ende 2025.

Bei Wohnungsneuvermietungen darf die Miete 
zu Mietbeginn höchstens um 10 Prozent über 
der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Falls 
die Vormiete bereits über diesem Betrag lag, 
so ist grundsätzlich die Höhe der Vormiete für 
die Mietpreisbremse maßgeblich. Die ortsübli-
che Vergleichsmiete ist Durchschnittsmiete für 

vergleichbare Wohnungen und wird anhand 
der tatsächlichen Marktlage ermittelt oder an 
dieser orientiert. Vielerorts geben Mietspiegel 
Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete.

Die Mietpreisbremse gilt in Gebieten mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt. Die Landesre-
gierungen können betreffende Gebiete durch 
Rechtsverordnung bestimmen. 

Mit der nunmehr beschlossenen Formulie-
rungshilfe soll die Verordnungsermächtigung 
für die Mietpreisbremse bis zum 31. Dezember 
2029 verlängert werden. Den Landesregierun-
gen wird so ermöglicht, durch Rechtsverord-
nung auch über den 31. Dezember 2025 hinaus 
Gebiete mit einem angespannten Wohnungs-
markt zu bestimmen, in denen die Mietpreis-
bremse zur Anwendung gelangen soll.

		  VERLÄNGERUNG DER MIETPREISBREMSE 

	 SOLIDARITÄTSZUSCHLAG IST VERFASSUNGSMÄSSIG

	■ BVerfG, Urteil vom 26. März 2025, 2 BvR 
1505/20

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Urteil vom 26. März 2025 die 
Verfassungsbeschwerde gegen das Soli-
daritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) 
zurückgewiesen. 

Der Solidaritätszuschlag wird als 
Ergänzungsabgabe gemäß Artikel 106 
Absatz 1 Nummer 6 GG beurteilt. Diese 
Abgabe ist rechtlich zulässig, solange ein 
aufgabenbezogener finanzieller Mehrbedarf 
des Bundes besteht. Der Gesetzgeber 
hat hierbei einen weiten Einschätzungs- 
und Gestaltungsspielraum, der nur bei 
einem evidenten Wegfall des Mehrbedarfs 
eingeschränkt wird.

Die Ergänzungsabgabe nach Artikel 106 Absatz 
1 Nummer 6 GG setzt einen finanziellen 
Mehrbedarf des Bundes voraus, der nach der 
vom Bundesverfassungsgericht nur beschränkt 
überprüfbaren Einschätzung des Gesetzgebers 
durch die Erfüllung einer vom Bund angeführten 
bestimmten Aufgabe voraussichtlich entstehen 
wird und zu dessen Deckung die Erhebung 
der Ergänzungsabgabe notwendig erscheint 
(aufgabenbezogener Mehrbedarf). 

Der Solidaritätszuschlag wurde ursprünglich 
zur Deckung der Kosten der deutschen 
Wiedervereinigung eingeführt. Auch 
nach dem Auslaufen des Solidarpakts 
II Ende 2019 bestehen laut Gutachten 
weiterhin wiedervereinigungsbedingte 
finanzielle Belastungen des Bundes, etwa 

Das BVerfG-Urteil be-

stätigt die Verfassungs-

mäßigkeit des Solidari-

tätszuschlags in seiner 

aktuellen Form und 

betont die Bedeutung 

der Ergänzungsabgabe 

als flexibles Finanzie-

rungsinstrument des 

Bundes.
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	■ BFH-Beschluss vom 14. Mai 2025 – XI  
B 77/24 

Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs beim 
Leistungsempfänger ist auch dann möglich, 
wenn die Umsatzsteuer beim leistenden 
Unternehmer nicht berichtigt wurde. Dies 
entspricht der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) und verdeutlicht die 
Unabhängigkeit der Berichtigungspflichten 
zwischen den beteiligten Parteien.

Darüber hinaus stellt der BFH klar, dass  
§ 296 ZPO, der die Zurückweisung verspäteten 
Vorbringens regelt, im finanzgerichtlichen 
Verfahren keine Anwendung findet. Dies ergibt 

sich aus dem Amtsermittlungsgrundsatz des 
§ 76 FGO, der das Gericht verpflichtet, den 
Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, 
unabhängig von der Mitwirkung der Parteien. 
Der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß 
Artikel 103 Absatz 1 GG und § 96 Absatz 2 FGO 
verlangt, dass das Gericht die Ausführungen 
der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und in 
Erwägung zieht. Eine Verletzung liegt nur vor, 
wenn das Gericht Vorbringen offensichtlich 
nicht berücksichtigt hat. Es besteht jedoch 
kein Anspruch darauf, dass das Gericht den 
rechtlichen Ansichten der Beteiligten folgt.

Die Revision wird nicht zugelassen.

	 UNABHÄNGIGKEIT DER BERICHTIGUNG VON 
	 UMSATZSTEUER UND VORSTEUERABZUG

Die Berichtigung des 

Vorsteuerabzugs beim 

Leistungsempfänger 

kann auch dann erfol-

gen, wenn die Umsatz-

steuer beim leistenden 

Unternehmer nicht 

berichtigt worden ist.

im Bereich der Rentenversicherung und der 
Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland. Diese 
Belastungen rechtfertigen die Weitererhebung 
des Solidaritätszuschlags.

Die ab 2021 eingeführte Staffelung des 
Solidaritätszuschlags, die untere und mittlere 
Einkommensgruppen entlastet, wurde als 
verfassungsgemäß anerkannt. Der Gesetzgeber 
darf soziale Gesichtspunkte berücksichtigen, 
um die Steuerlast nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zu verteilen. Dies entspricht 
dem Sozialstaatsprinzip und ist mit der 
Akzessorietät der Ergänzungsabgabe vereinbar.

Eine Ergänzungsabgabe muss nicht von 
vornherein befristet sein. Sie kann auch 
langfristig erhoben werden, solange der 
aufgabenbezogene Mehrbedarf nicht evident 
entfällt. Der Gesetzgeber ist jedoch verpflichtet, 

die Notwendigkeit der Abgabe regelmäßig zu 
überprüfen.

Das Gericht stellte fest, dass das 
Solidaritätszuschlaggesetz weder gegen die 
Eigentumsgarantie (Artikel 14 GG) noch gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz (Artikel 3 
Absatz 1 GG) verstößt. 

Abweichende Meinung:

Richterin Wallrabenstein kritisierte 
die Maßstabsbildung des Gerichts. Sie 
argumentierte, dass die neuen Anforderungen 
an die Ergänzungsabgabe die Steuererhebung 
erschweren und den Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers unangemessen einschränken 
könnten. Zudem sah sie in der Kontrolle des 
aufgabenbezogenen Mehrbedarfs durch das 
Gericht eine unzulässige Einmischung in die 
Finanzpolitik.

	 GEWINNERZIELUNGSABSICHT EINES RECHTS- 
	 ANWALTS 

	■ BFH-Beschluss vom 13. Mai 2025 – VIII B 
50/24 

Der BFH bestätigt, dass Aufwendungen, die 
einkommensteuerlich einem Abzugsverbot 
unterliegen, bei der Prüfung der Gewinn-
erzielungsabsicht nicht berücksichtigt werden 
dürfen. 

In der Rechtsprechung des BFH ist bereits 
geklärt, dass Aufwendungen, die zwar dem 

Grunde nach Betriebsausgaben sein können, 
aber nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 7 EStG 
einkommensteuerlich einem Abzugsverbot 
unterliegen und deshalb steuerlich den Gewinn 
nicht mindern, in der Totalgewinnprognose bei 
Prüfung der Gewinnerzielungsabsicht nicht zu 
berücksichtigen sind.

Der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
lässt sich nicht der verallgemeinerungsfähige 
Rechtssatz entnehmen, dass bei einer 

Es lässt sich kein 

allgemeiner Rechtssatz 

ableiten, dass bei einer 

Anwaltskanzlei mit 

Mitarbeitern und hohen 

Honorareinnahmen 

automatisch eine Ge-

winnerzielungsabsicht 

vorliegt. 
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	 GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER ALS  
	 LEISTUNGSBEZIEHER 

	 ZUM BEGRIFF DER VERMITTLUNG 

	■ BFH-Beschluss vom 24. April 2025, V B 4/24  

Der Kläger vermittelte an die in den Niederlan-
den (NL) ansässige V 1 und an die in Dänemark 
ansässige V 2 Kunden, die Anlagegold erwerben 
wollten. Das Gold stammte von der in den USA 
ansässigen R Inc. Den Kontakt zwischen dem 
Kläger und V 1 hatte die in den Niederlanden 
ansässige NL vermittelt. Die Kunden schlossen 
den vom Kläger vermittelten Vertrag über den 
Erwerb des Goldes direkt mit der R Inc. ab. Der 
Kontakt zwischen den Kunden und dem Kläger 
kam ausschließlich über eine vom Kläger und 
einem weiteren Vermittler betriebene Internet-
seite zustande. 

Der Kläger zahlte ein Viertel seiner von V 1 
und V 2 erhaltenen Provisionen an die NL. Die 
NL stellte insoweit Rechnungen jeweils unter 

Angabe der Leistungsbeschreibung "Marketing 
und Beratungstätigkeit" und unter Nennung der 
Nummer des vermittelten Geschäfts. Die Betei-
ligten gingen von der Steuerfreiheit ihrer Leis-
tungen nach § 25c Absatz 1 Satz 2 des UStG aus: 
„Die Lieferung… von Anlagegold … sind steuer-
frei. Satz 1 gilt entsprechend für die Vermittlung 
der Lieferung von Anlagegold.“

Das Finanzamt behandelte die Leistungen der 
NL an den Kläger als steuerpflichtig und den 
Kläger hierfür als Steuerschuldner nach § 13b 
UStG.

Der Beschluss des BFH behandelt die recht-
lichen Anforderungen an den Begriff der Ver-
mittlung im Bereich der Finanzdienstleistungen 
und die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit 
solcher Leistungen. Der BFH stellt klar, dass der 

Leistungen, die keinen 

spezifischen und 

wesentlichen Bezug zu 

dem einzelnen Geschäft 

aufweisen, das vermit-

telt werden soll sind 

nicht nach § 25c UStG 

von der Umsatzsteuer 

befreit. 

Beschäftigung von Mitarbeitern in einer 
Anwaltskanzlei und der Erzielung sechsstelliger 
Honorareinnahmen in der Regel zu vermuten ist, 
dass die Kanzlei mit Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben wird.

Entscheidend ist eine Gesamtbetrachtung der 
Kanzleiführung und deren objektive Eignung, 
nachhaltig Gewinn zu erzielen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

	■ BFH-Beschluss vom 13. Mai 2025 – VIII  
B 33/24  

Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
liegt vor, wenn ein Gesellschafter durch die 
Gesellschaft einen Vorteil erhält, der außerhalb 
der üblichen Gewinnverteilung erfolgt und 
seinen Ursprung im Gesellschaftsverhältnis hat. 
Dieser Vorteil muss ein messbares Gut in Geld 
oder Geldeswert darstellen.

Es ist in der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs geklärt, dass eine (vGA) beim 
Gesellschafter schon dem Grunde nach 
nicht davon abhängt, ob der Vorgang 
bei der Gesellschaft eine Minderung des 
Unterschiedsbetrags ausgelöst hat.

Die steuerliche Behandlung einer vGA auf 
Ebene der Gesellschaft ist unabhängig von der 
Behandlung auf Ebene des Gesellschafters. Es 
ist nicht erforderlich, dass der Vorgang bei der 
Gesellschaft eine Vermögensminderung auslöst, 
die sich auf den Unterschiedsbetrag auswirkt.

Die Übertragung eigener Anteile an den 
Alleingesellschafter stellt für diesen einen 
Vermögensvorteil dar, da er über ein 
Wirtschaftsgut verfügt, das er vorher nicht hatte. 
Dies gilt auch dann, wenn er bereits faktischer 
Alleingesellschafter war.

Die genaue Bewertung des Vorteils bleibt offen. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine 
Mehrfachbesteuerung vermieden werden muss, 
falls der Vorteil zunächst als vGA und später als 
Veräußerungsgewinn besteuert wird.

Durch die unentgeltliche Übertragung 
eines weiteren Geschäftsanteils von der 
Gesellschaft erhält der Alleingesellschafter ein 
Wirtschaftsgut, über das er vorher so nicht 
verfügen konnte. Darin liegt für ihn dem Grunde 
nach ein Vermögensvorteil.

Die Revision wird nicht zugelassen.

	 VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG BEI UN- 
	 ENTGELTLICHEM ERWERB EIGENER ANTEILE 

Beim unentgeltlichen 

Erwerb eigener Anteile 

durch faktischen Al-

leingesellschafter liegt 

dem Grunde nach eine 

vGA vor. 
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	 VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT DES WERBUNGSKOSTEN- 
	 ABZUGSVERBOTS 

	■ BFH-Beschluss vom 8. April 2025, VIII  
B 79/24

Der Kläger macht den Abzug gezahlter 
Vermögensverwaltergebühren als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen geltend, ohne eine „Kürzung“ 
auf den Sparerfreibetrag gemäß „20 Absatz 9 
Satz 1 Halbsatz 2 EStG („Bei der Ermittlung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als 
Werbungskosten ein Betrag von 1.000 Euro 
abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag); der 
Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist 
ausgeschlossen“) hinzunehmen.

Der Kläger wirft damit die verfassungsrechtliche 
Rechtsfrage auf, ob das vollständige Abzugsverbot 
für Vermögensverwaltergebühren, die 
einkommensteuerrechtlich als Werbungskosten 
einzuordnen sind, ihn in seinem Grundrecht 

aus Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) 
verletzt, da seine Vermögensverwaltergebühren 
die positiven Kapitalerträge übersteigen können.

Der BGH bestätigt das Werbungs-
kostenabzugsverbot für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 9  
Satz 1 Halbsatz 2 EStG als verfassungsrechtlich 
zulässige Regelung. Es dient der Vereinfachung 
des Besteuerungsverfahrens und ist Teil der 
abgeltenden Besteuerung von Kapitalerträgen. 
Der Gesetzgeber hat bewusst entschieden, 
Werbungskosten nicht abzugsfähig zu machen 
und stattdessen einen Sparerpauschbetrag 
einzuführen.

Dies sei auch für Bezieher höherer Kapitalerträge 
gerechtfertigt. Die Senkung des Steuersatzes auf 
25 Prozent wurde als Ausgleich für den Wegfall 
des Werbungskostenabzugs angesehen.

Vermittlungsbegriff nur Leistungen umfasst, die 
einen spezifischen und wesentlichen Bezug zu 
einem einzelnen Geschäft aufweisen, das ver-
mittelt werden soll. Leistungen, die lediglich 
unterstützend für einen anderen Unternehmer 
erbracht werden, der Vermittlungsleistungen er-
bringt, fallen nicht darunter.

Der Vermittlungsbegriff im Bereich der Finanz-
dienstleistungen umfasst keine Leistungen, die 
keinen spezifischen und wesentlichen Bezug zu 
dem einzelnen Geschäft aufweisen, das vermit-
telt werden soll.

Der BFH betonte, dass für die Steuerfreiheit 
einer Vermittlungsleistung ein eigenständiger 
Charakter der Dienstleistung erforderlich ist, 
der die spezifischen und wesentlichen Funk-

tionen einer Vermittlung erfüllt. Dies umfasst 
insbesondere die Kundensuche und die Kon-
taktherstellung zwischen den Vertragsparteien. 
Auch bei arbeitsteiligen Vermittlungsmodellen 
muss jede Teilleistung diese Anforderungen er-
füllen.

Die Argumentation des Klägers, dass eine Steu-
erbefreiung auch bei einer sogenannten Nach-
weisvermittlung oder bei einem arbeitsteiligen 
Vorgehen möglich sei, wurde zurückgewiesen. 
Der BFH stellte fest, dass die vom Kläger vorge-
brachten Tätigkeiten nicht die spezifischen und 
wesentlichen Funktionen einer Vermittlung er-
füllten und daher nicht steuerfrei seien.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die Beschränkung des 

Werbungskostenabzugs 

auf 1.000 Euro bei 

den Einkünften aus 

Kapitalvermögen ist 

verfassungsgemäß. 

	 ZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN LEASINGRATEN  
	 OHNE UMSATZSTEUER NACH AUSSERORDENTLICHER 
	 VERTRAGSKÜNDIGUNG

	■ OLG Stuttgart, Urteil vom 25. März 2025, 
6 U 110/24 

Das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart 
behandelt die außerordentliche Kündigung eines 
Leasingvertrags über ein landwirtschaftliches 
Gerät aufgrund von Zahlungsverzug und die 
damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen.

Der Leasinggeber hat den Vertrag wegen 
Zahlungsverzugs des Leasingnehmers aus-
serordentlich gekündigt. Der Leasingnehmer 
schuldet daraufhin Schadensersatz in Form der 
ausstehenden Leasingraten bis zum regulären 
Vertragsende. Diese Raten sind jedoch ohne 
Umsatzsteuer zu berechnen, da es sich um 
echten Schadensersatz handelt, der keinen 
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Die Voraussetzungen 

für die Zusammenfas-

sung von Betrieben 

gewerblicher Art sind 

nach Gerichts- und 

Verwaltungsauffassung 

unterschiedlich. 

steuerbaren Leistungsaustausch darstellt. Das 
Urteil bestätigt damit die Verpflichtung des 
Leasingnehmers zur Zahlung der ausstehenden 
Raten als Schadensersatz ohne Umsatzsteuer.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und den Vorgaben des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) 
unterliegen Schadensersatzleistungen nach 

einer Kündigung nicht der Umsatzsteuer, da 
keine Lieferung im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
vorliegt. Der Vertrag enthielt keine Kaufoption 
für den Leasingnehmer, sondern lediglich ein 
Andienungsrecht zugunsten des Leasinggebers, 
was die steuerliche Behandlung beeinflusst.

Die Revision wird nicht zugelassen.

	 ZUSAMMENFASSUNG VON BETRIEBEN GEWERB- 
	 LICHER ART 

	■ 	 BMF-Schreiben vom 6. Juni 2025, IV C 2 - S 
2706/00061/002/081, FMNR202501018

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 29. Au-
gust 2024, V R 43/21 entschieden, dass bei der 
Zusammenfassung von mehr als zwei Betrieben 
gewerblicher Art (BgA) die Voraussetzungen des 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 3 KStG jeweils 
zwischen allen BgA, die zusammengefasst wer-
den sollen, einzeln vorliegen müssen. 

Nach dieser Regelung kann ein BgA kann mit 

einem oder mehreren anderen BgA zusammen-
gefasst werden, wenn

1.	 sie gleichartig sind,

2.	 zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge 
wechselseitige technisch-wirtschaftliche 
Verflechtung von einigem Gewicht besteht 
oder

3.	 Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Ab-
satzes 3 vorliegen.

Das Finanzgericht 

Baden-Württemberg 

hat den Antrag auf Aus-

setzung der Vollziehung 

eines Grundsteuerwert-

bescheides nach dem 

Landesgrundsteuerge-

setz abgelehnt. 

	■ Finanzgericht Baden-Württemberg, 
Beschluss vom 20. März 2025, 8 V 250/25 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
(AdV) eines Grundsteuerwertbescheides 
nach dem Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) 
abgelehnt, da weder ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Bescheides noch eine 
unbillige Härte vorlagen. 

Das öffentliche Interesse an einer geordneten 
Haushaltsführung der Gemeinden und Städte 
wurde höher gewichtet als das Interesse des 
Antragstellers, die Grundsteuer vorläufig nicht 
zahlen zu müssen. Die Grundsteuer stellt 

eine wesentliche Finanzierungsquelle der 
Kommunen dar, die für die Daseinsfürsorge der 
Einwohner benötigt wird.

Auch die vorgetragenen verfassungsrechtlichen 
Zweifel an der Regelung des § 38  
Absatz 1 LGrStG. rechtfertigen keine AdV, 
da der Geltungsanspruch eines formell 
verfassungsgemäßen Gesetzes Vorrang hat.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die 
Vollziehung des Bescheides zu irreparablen 
Nachteilen oder einer Gefährdung der 
materiellen Existenzgrundlage des Antrag-
stellers führen würde.

	 AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG EINES GRUND- 
	 STEUERWERTBESCHEIDS

Kündigt der Leasingge-

ber einen Leasingver-

trag wegen Zahlungs-

verzugs, schuldet ihm 

der Leasingnehmer die 

ausstehenden Leasin-

graten als Schaden-

ersatz ohne Umsatz-

steuer. 
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	■ 	 BMF-Schreiben vom 24. März 2025, IV C 
2-S 2742-a/00028/012/001

Anfragen zur Bestätigung einer ausländischen 
USt-IdNr. kann jeder Inhaber einer deutschen 
USt-IdNr. stellen.

Unternehmer können einfache und qualifizierte 
Bestätigungsanfragen über das Internet 
(www.bzst.de) an das BZSt stellen. Neben 
der Anfrage zu einzelnen USt-IdNrn. besteht 
auch die Möglichkeit, gleichzeitige Anfragen 
zu mehreren USt-IdNrn. durchzuführen. Bei 
Anfragen zu einzelnen USt-IdNrn. ist der 
Nachweis der durchgeführten qualifizierten 
Bestätigungsanfrage durch die Aufbewahrung 
eines Ausdrucks oder die Übernahme des 
vom BZSt übermittelten Ergebnisses in einem 
allgemein üblichen Format oder als Screenshot 
in das System des Unternehmens zu führen. 
Bei der Durchführung gleichzeitiger Anfragen 
zu mehreren USt-IdNrn. über die vom BZSt zu 
diesem Zweck angebotene Schnittstelle kann die 
vom BZSt übermittelte elektronische Antwort 
in Form eines Datensatzes unmittelbar in das 
System des Unternehmens eingebunden und 
ausgewertet werden. In diesen Fällen ist der 
Nachweis einer durchgeführten qualifizierten 

Anfrage einer USt-IdNr. über den vom BZSt 
empfangenen Datensatz zu führen.

Im Rahmen der einfachen Bestätigungsanfrage 
kann die Gültigkeit einer USt-IdNr., die von 
einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilt wurde, 
überprüft werden. Die Anfrage muss folgende 
Angaben enthalten:

■	 die USt-IdNr. des anfragenden Unternehmers 
(oder ggf. die Steuernummer, unter der er für 
Zwecke der Umsatzsteuer geführt wird);

■	 die USt-IdNr. des Leistungsempfängers, die 
von einem anderen EU‑Mitgliedstaat erteilt 
wurde.

Im Rahmen der qualifizierten Bestätigungs-
anfrage werden zusätzlich zu der zu über-
prüfenden USt-IdNr. der Name und die Anschrift 
des Inhabers der ausländischen USt-IdNr. 
überprüft. Das BZSt teilt in diesem Fall detailliert 
mit, inwieweit die angefragten Angaben von dem 
EU‑Mitgliedstaat, der die USt-IdNr. erteilt hat, als 
zutreffend gemeldet werden. Die Informationen 
beziehen sich jeweils auf USt-IdNr./Name/
Ort/Postleitzahl/Straße des ausländischen 
Leistungsempfängers (UStAE Abschnitt 18e.1)

	 BESTÄTIGUNG EINER AUSLÄNDISCHEN UMSATZ- 
	 STEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER 

Das BMF hat zur Bestä-

tigung einer ausländi-

schen Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer 

Stellung genommen.  

	 VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT DES SOLIDARITÄTS- 
	 ZUSCHLAGS 

	■ 	 BMF-Schreiben vom 26. Mai 2025, IV D 1-S 
0338/00083/001/099, FMNR202500956

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in 
seiner Entscheidung vom 26. März 2025, 2 BvR 
1505/20, ausführlich dargelegt, dass gegenwärtig 
keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem 
Auslaufen des Solidarpakts zum 31. Dezember 
2019 bestehen. Eine weitere Erhebung des 

Solidaritätszuschlags verletzt aus der Sicht des 
BVerfG weder die Eigentumsgarantie noch den 
Gleichheitssatz und ein evidenter Wegfall des 
aufgabenbezogenen Mehrbedarfs liegt nicht vor.

Bereits zuvor hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in 
mehreren Urteilen, zuletzt am 20. Februar 2024, die 
Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags 
bestätigt. Vor diesem Hintergrund werden die 
Regelungen zur vorläufigen Steuerfestsetzung 

Im Zusammenhang mit 

der Verfassungsmäßig-

keit des Solidaritäts-

zuschlags hat das BMF 

Verfahrensregelungen 

angepasst.  

Diese Auslegung wird jedoch von den obersten 
Finanzbehörden der Länder nicht geteilt und 
soll über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
nicht angewendet werden.

Es wird klargestellt, dass sowohl die Zusam-
menfassung mit einem einzelnen BgA als auch 
mit mehreren BgA möglich ist. Dabei ist eine 

enge technisch-wirtschaftliche Verflechtung er-
forderlich, die für jeden zusammenzufassenden 
BgA individuell nachzuweisen ist. Diese Rege-
lung gilt auch für BgA, die erst durch eine vor-
herige Zusammenfassung entstanden sind. Dies 
dient der Gleichbehandlung, da kein sachlicher 
Grund besteht, nachträglich zusammengefasste 
BgA strenger zu behandeln als originäre BgA.
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	 KAPITALERTRAGSTEUER: AUSSTELLUNG VON  
	 STEUERBESCHEINIGUNGEN

	■ 	 BMF-Schreiben vom 16. Mai 2025, IV C 1-S 
2401/00008/014/051, FMNR202500930

Das BMF-Schreiben behandelt die Ausstellung 
von Steuerbescheinigungen nach § 45a 
Absätze 2 und 3 EStG und regelt umfassend die 
Anforderungen und Verfahren für verschiedene 
Arten von Kapitalerträgen. 

■	 Steuerbescheinigungen müssen nach amtlich 
vorgeschriebenen Mustern (Muster I, II, III) 
ausgestellt werden, ohne Abweichungen in 
Inhalt, Aufbau oder Reihenfolge.

■	 Jede Bescheinigung erhält eine eindeutige 
Ordnungsnummer, die als UUID generiert 
wird, um die Nachvollziehbarkeit zu 
gewährleisten. Diese Regelung gilt ab 2027.

■	 Steuerbescheinigungen können elektronisch 
übermittelt werden, wobei das Recht auf eine 
Papierbescheinigung bestehen bleibt.

■	 Fehlerhafte Bescheinigungen können durch 
ergänzende oder berichtigte Bescheinigungen 
korrigiert werden, die ebenfalls eine neue 
Ordnungsnummer erhalten.

■	 Für Gemeinschaftskonten, Mietkautions-
konten, Notaranderkonten und Wohnungs-

eigentümergemeinschaften gelten spezi-
fische Regelungen zur Ausstellung und 
Verteilung der Steuerbescheinigungen.

■	 Bei Spezial-Investmentfonds und Dach-
Spezial-Investmentfonds sind die Steuer-
bescheinigungen individuell auf die Anleger 
auszustellen, wobei keine Schwärzungen 
zulässig sind.

■	 Verluste aus Kapitalvermögen können 
nur unter bestimmten Bedingungen ver-
rechnet werden. Hierzu sind spezielle 
Verlustbescheinigungen erforderlich.

■	 Gewinne aus der Veräußerung von Alt-
Anteilen (vor 2018 erworben) unterliegen 
besonderen steuerlichen Regelungen, 
einschließlich der Anwendung von 
Ersatzbemessungsgrundlagen.

■	 Körperschaften und ausländische Kredit-
institute haben spezifische Pflichten 
und Rechte bei der Ausstellung von 
Steuerbescheinigungen, insbesondere bei der 
Weiterleitung von Dividendengutschriften.

Für Kapitalerträge vor dem 1. Januar 2026 gelten 
Übergangsregelungen, die die Anwendung 
älterer Muster und Verfahren erlauben.

Das BMF hat zur Aus-

stellung von Steuerbe-

scheinigungen für Kapi-

talerträge ein Schreiben 

herausgebracht. 

und zur Aussetzung der Steuerfestsetzung 
angepasst. Steuerfestsetzungen sind vorläufig 
vorzunehmen, insbesondere in Bezug auf 
die Höhe kindbezogener Freibeträge, die 
Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktien-
veräußerungsverluste und die Höhe des 

Grundfreibetrags. Diese Änderungen betreffen 
Einkommensteuerfestsetzungen ab bestimmten 
Veranlagungszeiträumen, wie 2001, 2009 und 
2023, und beinhalten spezifische Vorgaben für 
die Anwendung von Vorläufigkeitsvermerken 
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Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 300 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen.

Die WTS Wohnungswirtschaftliche 
Treuhand in Sachsen GmbH wurde vom 
Verband Sächsischer Wohnungsgenos-
senschaften e.V . im Jahr 1993 in Dres-
den gegründet.  

Der Verband ist alleiniger Gesellschafter 
des Unternehmens. Als Treuhand be-
raten wir die Mitglieder des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V. bei der Lösung betriebswirt-
schaftlicher und steuerrechtlicher Auf-
gabenstellungen.

In Kooperation mit den Unternehmen 
der DOMUS sind wir der Ansprechpart-
ner für Wohnungsunternehmen, die 
nicht Mitglied des Verbandes sind.

Als Treuhand kennen wir die beson-
dere Situation der Wohnungsgenos-
senschaften in der Region und haben 
unsere Leistungen und Produkte den 
aktuellen Anforderungen angepasst. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt da-
rin, gemeinsam mit dem Unternehmen 
an Lösungsansätzen für eine langfristig 

gesicherte Unternehmensentwicklung 
zu arbeiten. Ausgerichtet auf den Bedarf 
und die Anforderungen aller Partner der 
Wohnungswirtschaft beraten wir unse-
re Mandanten im operativen Tagesge-
schäft und strategisch auf dem Weg in 
die Zukunft. 

In Kooperation mit der DOMUS stellen 
wir Ihnen die Steuermitteilungen zur 
Verfügung. 
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